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— Eigenleistungen und Solidaritäts- sowie NAW-Lei- 
stungen des Investitionsträgers der Industrieabgabe
preis gemäß den Bestimmungen über die Bewertung 
der Eigenleistungen.

(2) Zum Anschaffungspreis der Inventarobjekte ge
hören :
— Einstandspreis;
— Kosten für Montage und Einbau (einschließlich 

Fundamentierung);
— anteilige Projektierungskosten (einschließlich der 

Kosten für die Technisch-ökonomische Zielstellung 
und Aufgabenstellung);

— anteilige Kosten für Bauleitungstätigkeit des Inve
stitionsträgers oder seiner Beauftragten;

— Kosten für Funktionsproben und den Probebetrieb, 
Leistungsversuche u. ä., sofern sie im bestätigten 
Projekt bzw. der Aufgabenstellung vorgesehen und 
im Investitionsplan geplant sind, nicht durch man
gelhafte Vertragserfüllung verursacht wurden und 
nicht durch den Preis für die durchgeführten Liefe
rungen und Leistungen abgegolten sind;

— anteilige Kosten für die Abnahme der Investitionen, 
soweit derartige Kosten zusätzlich entstehen und 
weder von den Organen, denen die mit der Ab
nahme Beauftragten arbeitsrechtlich angehören, zu 
übernehmen, noch von den Generalauftragneh
mern, Hauptauftragnehmern bzw. Auftragnehmern 
auf Grund von Verträgen oder allgemeinen Liefer- 
und Leistungsbedingungen zu tragen sind;

— Kosten auf Grund zusätzlicher über den Vertrag 
hinausgehender Anforderungen bezüglich techni
scher Verbesserung von Grundmitteln;

— Preiszuschläge für Projektierungen und Investitions
leistungen, wenn der Gebrauchswert gegenüber der 
Aufgabenstellung erhöht wurde;

— sonstige Kosten, die auf Grund spezieller gesetz
licher Bestimmungen als Investitionskosten zu be
handeln sind.

(3) Bei Inventarobjekten, die zum wechselnden Ein
satz auf Baustellen oder in ortsveränderlichen Betriebs
abteilungen bestimmt sind, umfaßt der Anschaffungs
preis abweichend von der Regelung gemäß Abs. 2 fol
gende Elemente:
— Abgabepreis des Lieferers;
— Transportkosten bis zum Betriebssitz oder dem er

sten Einsatzort;
— Kosten für Arbeiten bei der Erstmontage, die durch 

einmalige Komplettierung bzw. durch die Besonder
heit des Lieferumfanges bedingt sind und die nor
malen Kosten bei Baustellenwechsel übersteigen. 
(Bis zu einer Höhe von 500 MDN gelten diese Kosten 
als normale Montagekosten und werden nicht akti
viert. Übersteigen die Kosten 500 MDN, ist der ge
samte Betrag zu aktivieren);

— Zubehör, soweit er zur Inbetriebnahme eines Inven
tarobjektes erforderlich und nicht im Abgabepreis 
des Lieferers bereits enthalten ist.

(4) Zum Anschaffungspreis gehören nicht:
— Mehrkosten für Investitionen gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen mit Ausnahme der Ko
sten auf Grund zusätzlicher über den Vertrag hin
ausgehender Anforderungen bezüglich technischer 
Verbesserung der Grundmittel;

■ — Anlaufkosten zur Aufnahme der Produktion bzw. 
•zur Inbetriebnahme der Investitionsvorhaben bzw. 
der Investitionsmaßnahmen;

— Kosten für Umsetzungen und örtliche Verlagerun
gen;

— Kosten für Abbruch und Verschrottung von Inven
tarobjekten;

— anteilige Kosten für die Ausarbeitung der Technisch
ökonomischen Zielstellungen, soweit die Ausarbei
tung mit eigenen Kräften des Planträgers bzw. In
vestitionsträgers erfolgt;

— Preiszuschläge für vorfristige Fertigstellung;
— Preiszuschläge auf Grund mangelhafter Vorberei

tung und Durchführung von Investitionen.

§112
(1) Gebäude und bauliche Anlagen, Maschinen und 

Einrichtungen, welche Montage, Ein- und Anbauten er
fordern, sind einschließlich der für diese Arbeiten ent
standenen Kosten nach erfolgreich abgeschlossenem 
Probebetrieb zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung und 
Qualitätsabnahme, das heißt zum Zeitpunkt des Nach
weises der Nutzungsfähigkeit, im Grundmittelbereich zu 
aktivieren.

(2) Werden Grundmittel vor der endgültigen Fertig
stellung bzw. Qualitätsabnahme ganz oder teilweise in 
Betrieb genommen, so hat die Aktivierung bzw. Teil
aktivierung im Grundmittelbereich zum Zeitpunkt des 
Nutzungsbeginns zu erfolgen.

(3) Maschinen und Einrichtungen, die 
**- Montage oder Einbau nicht erfordern;

— Montage oder Einbau zwar erfordern, aber als stän
dige Reserve bestimmt sind,

sind zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung im Grundmit
teibereich zu aktivieren.

(4) Wird ein Grundmittel in Nutzung genommen, für 
das der Aufwand noch nicht oder nur teilweise in Rech
nung gestellt wurde, so hat der Nutzer den in Nutzung 
genommenen Grundmittelwert mittels einer auf der 
Grundlage der Projektierungsunterlagen aufgestellten 
Interimsrechnung im Grundmittelbereich zu aktivie
ren.

(5) Besteht ein Investitionsvorhaben aus verschiede
nen Inventarobjekten und kann der Nachweis der 
Nutzungsfähigkeit von Inventarobjekten erst nach 
Fertigstellung des Investitionsvorhabens erbracht wer
den, gilt als Termin der Nutzungsfähigkeit der Inven
tarobjekte der Zeitpunkt des Nachweises der Nutzungs
fähigkeit des Investitionsvorhabens. Das gleiche gilt für 
Teilvorhaben bzw. Investitionsmaßnahmen.

§ 113
Die aus Investitionsmitteln finanzierten, aber nicht 

im Grundmittelbereich zu aktivierenden Werte sind 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nachzu
weisen.

§114
(1) Durch Kauf erworbene, gebrauchte bewegliche 

Grundmittel sind mit ihrem Bruttowert gemäß § 111 
Abs. 1 zum Zeitpunkt des Erwerbs im Grundmittel
bereich zu aktivieren.

(2) Bei der Umsetzung von Grundmitteln in andere 
Betriebe sind der Bruttowert bzw. Wiederbeschaffungs
wert zu Lasten und der vom abnehmenden Betrieb 
gemäß schriftlicher Bestätigung anerkannte Verschleiß 
zugunsten des Grundmittelfonds zu buchen.


